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n SACHVERHALT
A und B leben seit 2001 in nichtehelicher Lebensgemeinschaft. A ist selbstst�ndige Immobilienmak-
lerin mit einem eigenen Gesch�ft. B hat eine kaufm�nnische Ausbildung, ist aber seit l�ngerem
arbeitslos, und das Immobiliengesch�ft von A unterh�lt beide. Seit 1.8.2004 arbeitet B ebenfalls ca.
20 Stunden pro Woche im Gesch�ft der A mit und entlastet damit A, die so mehr Zeit f�r
gemeinsame Freizeitunternehmungen und Haushalt hat. Da die Zusammenarbeit gut funktioniert,
beginnen beide, eine weiter gehende gesch�ftliche Zusammenarbeit zu planen. Das Gesch�ft soll um
Dienstleistungsangebote f�r die Immobilien- und Hausbetreuung (Geb�udereinigung und Haus-
meisterdienste) erweitert werden. A w�rde dazu B als Partner aufnehmen; dieser h�tte im Rahmen
seiner Mitarbeit ab September 2005 auch den Bereich Immobilienbetreuung aufzubauen, jedoch
ansonsten keinen eigenen finanziellen Beitrag zu erbringen.
Zu konkreten Schritten in diese Richtung kommt es jedoch nicht, denn bereits im Februar 2005

gibt es aus Gr�nden, die nichts mit dem Gesch�ft zu tun haben, großen Streit, und es kommt zur
Trennung. B arbeitet ab M�rz 2005 nicht mehr im Gesch�ft der A mit. Er beansprucht nun ein
Entgelt in H�he des entsprechenden Tariflohns f�r seine Leistungen in den Monaten August 2004
bis Februar 2005. Stehen ihm solche Anspr�che zu?

n L�SUNGSSKIZZE

A. ANALOGE ANWENDUNG DER §§ 1372, 1378 I BGB
Ein Anspruch des B gegen A auf Zugewinnausgleich scheidet aus, da sie keine Ehe geschlossen
haben. Eine analoge Anwendung der §§ 1372, 1378 I BGB setzte voraus, dass das Rechtsverh�ltnis
zwischen A und B mit der eherechtlichen Gemeinschaft bei Zugewinnausgleich vergleichbar ist und
insoweit eine planwidrige Regelungsl�cke besteht. Der Gesetzgeber hat sp�testens mit dem Lebens-
partnerschaftsgesetz die Anwendung eherechtlicher Ausgleichsregelungen ausdr�cklich auf bestimm-
te Rechtsformen beschr�nkt. Zudem wollen die Partner der nichtehelichen Lebensgemeinschaft sich
bewusst gerade nicht rechtlich binden und die f�r die Ehe geltenden Rechtsfolgen ausl�sen. Weder
besteht also eine Regelungsl�cke noch ist Vergleichbarkeit gegeben.

B. ANSPR�CHE AUS VERTRAG
Bei der Pr�fung m�glicher Anspr�che aus gegenseitigem entgeltlichem Vertrag ist vor allem an einen
m�glichen Vertrag �ber Dienstleistungen zu denken.

I. Anspr�che aus §§ 611 I, 612 I BGB

1. Verg�tungsanspruch aus Arbeits- oder Dienstvertrag
B k�nnte gegen A einen Anspruch aus Dienst- oder Arbeitsvertrag haben (§ 611 BGB).
(Da die Einordnung als Dienst- oder Arbeitsvertrag f�r keinen der gepr�ften Anspr�che eine

Rolle spielte, musste die Pr�fung entfallen).
Ausdr�ckliche Erkl�rungen der Parteien liegen nicht vor. Eine konkludente Einigung durch

schl�ssiges Verhalten k�nnte darin liegen, dass B einvernehmlich die Arbeit im Gesch�ft der A
aufgenommen hat und somit Dienstleistungen erbracht hat. Rechtsmaßstab f�r die Auslegung des
Verhaltens sind die §§ 133, 157 BGB. Der Beginn der Durchf�hrung eines rechtsverbindlich
gewollten Vertrages ist ein starkes Indiz f�r einen konkludenten Vertragsschluss. Hier hat B mit
einer T�tigkeit f�r A bereits begonnen.
Fraglich ist aber, ob die Parteien hiermit rechtlich verbindliche Beziehungen begr�nden wollten.

Die st�ndige Mitarbeit des B kann nicht schon als Erkl�rung dar�ber angesehen werden, sich zu
dieser Leistung durch »Arbeits-/Dienstvertrag« weiter verpflichten zu wollen. F�r die Annahme eines
rechtsverbindlichen vertraglichen Verh�ltnisses spricht allerdings, dass B im Rahmen seiner beruf-
lichen Qualifikation Leistungen in einem gewerblichen Betrieb erbracht hat, die typischerweise
entgeltlich von Arbeitnehmern erbracht werden. Gegen die Annahme eines rechtsverbindlichen
Vertrags spricht jedoch das Fehlen einer Verg�tungsvereinbarung. Hier k�nnte aber § 612 I BGB
helfen. Danach ist in rechtsverbindlichen Besch�ftigungsverh�ltnissen ein Entgelt zu bezahlen, wenn
die T�tigkeit nicht ohne Verg�tung zu erwarten war. Ob die Voraussetzungen f�r die Anwendung
des § 612 I BGB gegeben sind, ist anhand eines objektiven Maßstabs unter Ber�cksichtigung der
Verkehrssitte, der Art und Qualit�t, des Umfangs und der Dauer der Dienstleistung sowie der
Stellung der Beteiligten zueinander festzustellen, ohne dass es auf deren pers�nliche Meinung
ank�me. Auch insofern sprechen der Umfang der T�tigkeit und der Hintergrund der kaufm�n-
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